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Nr. 132

Partikularnormen der Deutschen Bischofs-
konferenz zur Apostolischen Konstitution
Ex Corde Ecclesiae

Die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofs-
konferenz vom 22. bis 25. September 2008 hat die nach-
stehenden „Partikularnormen der Deutschen Bischofs-
konferenz zur Apostolischen Konstitution Ex Corde
Ecclesiae“ beschlossen. Die Kongregation für das Ka-
tholische Bildungswesen hat die „Partikularnormen“ am
8. Januar 2009 für fünf Jahre ad experimentum appro-
biert und der Publikation in der vorliegenden Form am
21. Juli 2009 zugestimmt. Die „Partikularnormen“ sind
am 2. September 2009 gemäß § 16 Abs. 2 des Statuts der
Deutschen Bischofskonferenz vom 24. September 2002
promulgiert worden. Sie treten am 1. Oktober 2009 in Kraft.

Partikularnormen der Deutschen Bischofskonferenz
zur Apostolischen Konstitution Ex Corde Ecclesiae

§ 1 Geltungsbereich und Bezeichnungen1

(1) Diese Partikularnormen finden Anwendung auf Ka-
tholische Hochschulen im Bereich der Deutschen
Bischofskonferenz, die als Universitäten oder Hoch-
schulen im Sinne von cc. 807 - 814 CIC 1983 der
Apostolischen Konstitution Ex Corde Ecclesiae
(ECE) vom 15. August 1990 unterliegen.

(2) Die Partikularnormen finden keine Anwendung auf
Hochschulen oder Fakultäten/Fachbereiche, die als
kirchliche Universitäten oder Fakultäten im Sinne von
cc. 815 - 821 CIC 1983 der Apostolischen Konstitution
Sapientia christiana vom 15. April 1979 unterliegen.

(3) Katholische Hochschulen im Sinne der Partikular-
normen sind gegenwärtig folgende Einrichtungen
– Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt,

– Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin,
– Katholische Fachhochschule Freiburg,
– Katholische Fachhochschule Mainz,
– Katholische Stiftungsfachhochschule München,
– Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen,
– Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar.

Weitere Hochschulen werden mit ihrer kirchlichen
Errichtung (§ 4 Abs. 2 Partikularnormen) in den
Geltungsbereich dieser Partikularnormen einbezogen.

(4) Die Bezeichnung Universität ist solchen Katholischen
Hochschulen vorbehalten, die ein eigenes Promotions-
und Habilitationsrecht besitzen und die nach Größe,
wissenschaftlicher Ausrichtung und Zahl der Diszi-
plinen entsprechenden Einrichtungen in staatlicher
oder freier Trägerschaft vergleichbar sind.

(5) Katholische Fachhochschulen bzw. Hochschulen mit
entsprechender Ausrichtung pflegen Lehre, Studium
und Forschung mit anwendungsbezogener Orien-
tierung und unterliegen – ohne Universitäten zu sein –
gemäß c. 814 CIC 1983 als alia studiorum superiorum
instituta ebenfalls diesen Partikularnormen.

(6) Regelungswerke der Hochschule und ihres Trägers wer-
den in diesen Partikularnormen als Satzungen, die Hoch-
schulverfassung jedoch als Grundordnung bezeichnet.

§ 2 Auftrag der Hochschulen

(1) Die Hochschulen widmen sich der Pflege und Ent-
wicklung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre,
Studium sowie Weiterbildung und weiteren vom kirch-
lichen und staatlichen Recht übertragenen Aufgaben.
Als Katholische Hochschulen suchen sie dabei „Geist
und Kultur des Menschen mit der Botschaft des Evan-
geliums Christi zu durchdringen“ und den Dialog von
Wissenschaft und Glaube, Kirche und Welt zu pflegen
(Einleitung Nr. 10 ECE). Dabei achten sie die Eigen-
gesetzlichkeit der verschiedenen Disziplinen, um so
zu einer Integration des Wissens in der einen Wahrheit
zu gelangen. Die Wissenschaftspflege an Katholischen
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Hochschulen ist geprägt von der Treue gegenüber
der christlichen Botschaft, so wie sie von der Kirche
übermittelt wird. Die Hochschulen machen „in insti-
tutionalisierter Form das Christliche im universitä-
ren Bereich präsent“ (Teil 1 Nr. 13 ECE).

(2) Die Hochschulen bilden eine Gemeinschaft von
Lehrenden, Lernenden und Mitarbeitern2 (Allgemeine
Normen Art. 4 ECE). Bei Auswahl und Fortbildung
der Dozenten ist darauf zu achten, dass diese zur
Erfüllung des Auftrags der Hochschule in umfassender
Weise beitragen können sowie fähig und bereit sind,
den Dialog zwischen ihrer Disziplin und den Glau-
benswissenschaften zu führen. Die Studierenden sollen
zu Menschen herangebildet werden, „die in ihren Wis-
senschaften bestens bewandert, wichtigen Aufgaben
im öffentlichen Leben gewachsen und Zeugen des
Glaubens in der Welt sind“ (Einleitung Nr. 9 ECE).

(3) Die Katholischen Hochschulen halten Gemeinschaft
mit der Gesamtkirche und mit dem Heiligen Stuhl so-
wie mit dem Diözesanbischof und der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Allgemeine Normen Art. 5 § 1 ECE).
Das Zusammenwirken und die jeweiligen Kompeten-
zen der verschiedenen Verantwortungsträger sind unter
Beachtung der spezifischen Form der Errichtung und
eventueller staatskirchenrechtlicher Festlegungen in
der Grundordnung der Katholischen Hochschule zu
regeln.

(4) Die Katholischen Hochschulen fügen sich in das deut-
sche Hochschulwesen ein und entsprechen als staatlich
anerkannte Einrichtungen in freier Trägerschaft den
Anforderungen des deutschen Hochschulrechts.

§ 3 Hochschulautonomie und Wissenschaftsfreiheit

(1) Die Hochschulen ordnen und verwalten ihre Ange-
legenheiten nach den Grundsätzen der akademischen
Selbstverwaltung und nach Maßgabe ihrer Grund-
ordnung.

(2) Die Verantwortung für die Erfüllung ihres Auftrags
und die Stärkung des katholischen Charakters der
Hochschule kommt vor allem der Hochschule selbst
zu (Allgemeine Normen Art. 4 § 1 ECE). In der Grund-
ordnung oder einem anderen geeigneten Dokument
sind Wesen, Aufgabe und Ziel der Hochschule im Sinne
von § 2 Partikularnormen darzulegen (Allgemeine
Normen Art. 2 § 3 ECE).

(3) Im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung regeln
die Hochschulen – unbeschadet der Mitwirkungsrechte
der kirchlichen und staatlichen Stellen und der Organe
ihrer Träger – insbesondere

– die Bestellung und Besetzung der akademischen
Organe,

– die Auswahl der Lehrkräfte und der weiteren Mit-
arbeiter,

– die Einführung, Änderung und Aufhebung von
Studiengängen,

– die Durchführung akademischer Prüfungen und
die Verleihung akademischer Grade,

– die Forschungsprogramme,

– die Weiterbildungsprogramme.

(4) In wesentlichen Hochschulangelegenheiten, insbe-
sondere zur gedeihlichen Wahrnehmung förmlicher
Beteiligungsrechte, pflegen Hochschule, Träger, Diö-
zesanbischof und Heiliger Stuhl sowie gegebenenfalls
weitere kirchliche Autoritäten unter Beachtung der
jeweiligen Zuständigkeiten einen ständigen und ver-
traulichen Austausch.

(5) Lehrende und Studierende genießen die Freiheit der
Wissenschaft in Forschung, Lehre und Studium
(c. 218 CIC 1983, Allgemeine Normen Art. 2 § 5 ECE,
Art. 5 Abs.3 GG); die Wahrnehmung dieser Rechte
entbindet nicht von der Treue zum kirchlichen Auf-
trag der Hochschule und zur staatlichen Verfassung.

§ 4 Errichtung einer Katholischen Hochschule

(1) Als Voraussetzungen für die Errichtung sind der zu-
ständigen kirchlichen Autorität nachzuweisen, dass

– ein entsprechender Bedarf für die Errichtung einer
neuen Hochschule besteht,

– eine ausreichende Nachfrage von Studierenden zu
erwarten ist,

– eine personelle und sächliche Ausstattung für eine
den staatlichen Hochschulen gleichwertige Ausbil-
dung bereitgestellt wird und

– die Finanzierung auf Dauer gesichert ist.

Ferner sind ihr die Grundordnung sowie die notwen-
digen Satzungen vorzulegen.

(2) Die Errichtung einer Katholischen Hochschule und
die Genehmigung ihrer Regelungswerke im Sinne von
§ 1 Abs. 6 Partikularnormen erfolgen nach Allgemeine
Normen Art. 3 ECE. Wird die Hochschule von einem
Ordensinstitut, von einer anderen öffentlichen juris-
tischen Person oder von anderen Personen nach All-
gemeine Normen Art. 3 §§ 2 - 3 ECE errichtet, bedarf
es der Zustimmung bzw. Billigung durch den für den
Sitz der Hochschule zuständigen Diözesanbischof.

(3) Die Entscheidung über die Errichtung einer Katho-
lischen Hochschule wird im Benehmen mit der für
die Hochschulplanung zuständigen Kommission für
Wissenschaft und Kultur der Deutschen Bischofs-
konferenz (VIII) getroffen (c. 809 CIC 1983).
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§ 5 Trägerschaft

(1)  Katholische Hochschulen können in der Regel nur von
kirchlichen Körperschaften oder Stiftungen oder von
deren Zusammenschlüssen auf verbandsrechtlicher
Grundlage getragen werden.

(2) Ein verbandsrechtlich organisierter Träger stellt in
seiner Satzung sicher, dass der Verband seinem Zweck
und seiner Aufgabe entsprechend berufen ist, ein Stück
Auftrag der Kirche in dieser Welt wahrzunehmen und
zu erfüllen3.

(3) Der Träger regelt in einer Satzung seine Rechte und
Pflichten gegenüber der Hochschule.

(4) Die Grundordnung, die Satzungen und der Haushalt
der Hochschule bedürfen der Zustimmung des Trägers,
soweit die Satzung des Trägers nicht Ausnahmen zu-
lässt. Ist die Hochschule durch den Apostolischen Stuhl
errichtet oder approbiert, bedarf die Grundordnung
auch der Zustimmung der Kongregation für das Ka-
tholische Bildungswesen. Etwaige staatliche Mitwir-
kungsrechte bleiben unberührt.

(5) Der Träger ist Dienstherr des Hochschulpersonals,
bestimmt das anzuwendende Dienst- und Arbeitsrecht
und entscheidet unbeschadet der Beteiligungsrechte
der Hochschule über Einstellungen und Entlassungen.

§ 6 Mitglieder der Hochschule

(1) Mitglieder der Hochschule sind nach Maßgabe der
Grundordnung
– die Lehrenden,
– die Studierenden,
– die an der Hochschule tätigen Mitarbeiter,
– die Ehrenmitglieder.

(2) Die Mitglieder der Hochschule bilden eine akademi-
sche Gemeinschaft (Allgemeine Normen Art. 4 ECE).

(3) Die Mitglieder der Hochschule sind bei der Begrün-
dung des Mitgliedschaftsverhältnisses über den katho-
lischen Charakter der Hochschule und über dessen
Folgen förmlich in Kenntnis zu setzen.

(4) Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet, den
kirchlichen Auftrag und den katholischen Charakter
der Hochschule anzuerkennen und zu beachten. Für
Lehrende und Mitarbeiter, die der katholischen Kirche
angehören, schließt dies die Verpflichtung ein, in ihrem
dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten ihre Treue
zur katholischen Glaubens- und Sittenlehre zu wahren
sowie den kirchlichen Auftrag der Hochschule zu fördern.

(5) Die Hochschulen sind bestrebt, ihrem Personal und den
Studierenden ein familienfreundliches Umfeld zu bieten.

§ 7 Hochschulleitung

(1) Die Hochschule wird vom Präsidenten geleitet. Es
bleibt der Hochschule vorbehalten, in ihrer Grund-
ordnung die Amtsbezeichnung Rektor vorzusehen.

(2) Der Präsident und seine Stellvertreter müssen Pro-
fessoren, Honorarprofessoren oder außerplanmäßige
Professoren sein. In der Grundordnung ist zu bestim-
men, dass mindestens die Stellvertreter des Präsidenten
aus dem Kreis der an der Hochschule hauptberuflich
tätigen Professoren zu wählen sind.

(3) Der Präsident und der Leiter der Hochschulverwaltung
(Kanzler) sowie die Mehrheit der Mitglieder der Hoch-
schulleitung müssen der katholischen Kirche angehören.

§ 8 Lehrende und Professuren

(1) An den Hochschulen können neben Lehrenden katho-
lischen Glaubens auch Lehrende anderer Bekenntnisse
und Weltanschauungen tätig sein. Damit der katholische
Charakter der Hochschule nicht gefährdet wird, ist
sicherzustellen, dass die katholischen Lehrenden unter
den hauptberuflichen Mitgliedern des Lehrkörpers die
Mehrheit bilden (Allgemeine Normen Art. 4 § 4 ECE).

(2) Die Lehrenden müssen die nach kirchlichem und
staatlichem Hochschulrecht geltenden Einstellungs-
voraussetzungen erfüllen.

(3) Die Berufung der Professoren erfolgt in einem Be-
rufungsverfahren, das ein Vorschlagsrecht der Hoch-
schule vorsehen muss. Die Berufung (Angebot der
Professur) bleibt dem Träger vorbehalten.

(4) Lehrende, die theologische Fächer vertreten, bedürfen
eines Mandats der zuständigen kirchlichen Autorität
(c. 812 CIC 1983).

(5) Für die Kernfächer der an der Hochschule eingerich-
teten Studiengänge bestehen Professuren, die grund-
sätzlich mit hauptberuflich nur an dieser Hochschule
lehrenden Vollzeitkräften zu besetzen sind. Ein etwai-
ger dienst- oder arbeitsrechtlicher Rechtsanspruch des
Stelleninhabers auf Teilzeitbeschäftigung bleibt davon
unberührt.

(6) Der theologischen Perspektive kommt bei Forschung
und Lehre als integrativem Bestandteil besondere
Bedeutung zu; deshalb muss an jedem Standort einer
Katholischen Hochschule wenigstens eine Dozentur
für Theologie bestehen.

§ 9 Studierende

Die Hochschulen stehen Studierenden aller Religionen
und Weltanschauungen nach Maßgabe der allgemeinen
Zulassungsvoraussetzungen offen, sofern sie bereit sind,
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Auftrag und Charakter der Hochschulen anzuerkennen
und zu beachten.

§ 10 Lehrveranstaltungen

An den Hochschulen sind für die Studierenden aller Dis-
ziplinen und an allen Standorten im Sinne eines Studium
generale Lehrveranstaltungen anzubieten, die über das
Fachstudium der gewählten Disziplin hinaus ein Grund-
verständnis der Glaubenslehre der Kirche sowie eine an-
gemessene ethische Bildung vermitteln und auf die Er-
füllung von Aufgaben in Gesellschaft, Staat und Kirche
vorbereiten. Art und Umfang der Lehrveranstaltungen
werden von der Hochschule in Studien- und Prüfungs-
ordnungen geregelt.

§ 11 Hochschulseelsorge

(1) An der Hochschule ist in angemessener Form für die
Seelsorge der Mitglieder der Hochschulgemeinschaft
Sorge zu tragen (c. 813 CIC 1983; Allgemeine Normen
Art. 6 ECE).

(2) In der Regel ist eine Hochschulgemeinde im Sinne
eines Universitätszentrums einzurichten. In ihr sollen
die kirchlichen Grundfunktionen Martyria, Leiturgia
und Diakonia verwirklicht und der Dialog zwischen
den Mitgliedern der Hochschule gepflegt werden
(c. 813 CIC 1983).

(3) Die Hochschulgemeinde arbeitet mit der Hochschule
und örtlichen kirchlichen Einrichtungen, insbesondere
den Pfarreien zusammen.

§ 12 Zusammenarbeit von Hochschulen

(1) Die Katholischen Hochschulen arbeiten untereinander
und mit anderen Hochschulen in staatlicher und freier
Trägerschaft zusammen (Allgemeine Normen Art. 7
ECE). Sie leisten damit einen spezifischen, durch den
kirchlichen Hochschulauftrag geprägten Beitrag zu
Forschung, Lehre und Studium.

(2) Aufgrund des universalen Charakters der Kirche und
ihrer akademischen Einrichtungen soll die Zusam-
menarbeit die internationale Dimension einschließen.
Besondere Aufmerksamkeit soll dabei auch der Zusam-
menarbeit mit Universitäten und Fakultäten in kirch-
licher Trägerschaft auf der ganzen Welt gewidmet werden.

§ 13 Kirchliche Hochschulaufsicht, Hochschulplanung

(1) Die kirchliche Hochschulaufsicht wird von der für
die jeweilige Hochschule zuständigen kirchlichen
Autorität wahrgenommen.

(2) Der Diözesanbischof hat das Recht und die Pflicht,
für den Schutz und die Stärkung des katholischen

Charakters der Hochschule zu sorgen (Allgemeine
Normen Art. 5 § 2 ECE). Dies kommt ebenfalls dem
Heiligen Stuhl, der Deutschen Bischofskonferenz und
anderen zuständigen kirchlichen Autoritäten zu.

(3) Die gemäß Allgemeine Normen Art. 3 §§ 1 - 2 ECE
errichteten Hochschulen berichten jährlich der zu-
ständigen kirchlichen Autorität über die Hochschule
und ihre Tätigkeit.
Die nicht vom zuständigen Diözesanbischof errichteten
Hochschulen gemäß Allgemeine Normen Art. 3 §§ 1 - 2
ECE und die Hochschulen gemäß Allgemeine Normen
Art. 3 § 3 ECE informieren jährlich den zuständigen
Diözesanbischof über die Hochschule und ihre Tätigkeit.

(4) In Streitfällen, die bei der Ausübung der Aufsichts-
rechte entstehen, ist gemäß § 3 Abs. 4 Partikular-
normen eine einvernehmliche Regelung anzustreben
(c. 1733 CIC 1983).

(5) Für dienst- oder arbeitsrechtliche Streitfälle der Leh-
renden ist durch Hochschulsatzung ein den Vor-
schriften der Art. 30 SapChr und Art. 22 SapChrOrd
entsprechendes Verfahren einzurichten.

(6) Die Hochschulen informieren in Abstimmung mit
ihrem Träger jährlich auch die für Hochschulplanung
zuständige Kommission für Wissenschaft und Kultur
der Deutschen Bischofskonferenz (VIII).

§ 14 Schlussbestimmungen

(1) Die Partikularnormen treten nach der Rekognoszierung
durch den Heiligen Stuhl gemäß c. 455 § 2 CIC 1983
und Allgemeine Normen Art. 1 § 2 ECE am Ersten
des auf die Promulgation folgenden Monats in Kraft.

(2) Die Hochschulen und ihre Träger sind verpflichtet, ihre
Regelungswerke (§ 1 Abs. 6 Partikularnormen) den
Partikularnormen innerhalb von zwei Jahren nach
deren Inkrafttreten anzupassen.

Fulda, den 25. September 2008

Dr. Robert Zollitsch
Erzbischof von Freiburg

____
1 Abkürzungen:

CIC 1983: Codex Iuris Canonici
ECE: Apostolische Konstitution Ex Corde Ecclesiae
SapChr: Apostolische Konstitution Sapientia christiana
SapChrOrd: Ordinationes zur Apostol. Konstitution Sapientia christiana

2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt (c. 208 CIC 1983; Art. 3
Abs. 2 GG). Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesen Partikular-
normen darauf verzichtet, bei Personenbezeichnungen männliche und
weibliche Wortformen nebeneinander zu benutzen.

3 BVerfGE 46, 73 (85).
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Nr. 133

Kraftloserklärung des Dienstsiegels des
Bildungswerkes der Erzdiözese Freiburg

Das bisherige Dienstsiegel des Bildungswerkes der Erz-
diözese Freiburg

wird nicht mehr verwendet und daher mit sofortiger Wir-
kung für kraftlos erklärt. Um Beachtung wird gebeten.

Nr. 134

Mustersatzung für Ortsvereine des Sozial-
dienstes katholischer Frauen (SkF)

Die Delegiertenversammlung des SkF-Gesamtvereins hat
am 9. Mai 2007 eine neue Mustersatzung für SkF-Orts-
vereine beschlossen. Mit Schreiben vom 21. August 2009
hat die Deutsche Bischofskonferenz allen Diözesen emp-
fohlen, Satzungen von SkF-Ortsvereinen zu genehmigen,
die auf dieser Mustersatzung beruhen.

Für die SkF-Ortsvereine in der Erzdiözese Freiburg wird
nach diesem Vorschlag verfahren. Die Vereine sind ge-
halten, ihre Satzungen entsprechend der neuen Muster-
satzung zu novellieren und zur Genehmigung im Erz-
bischöflichen Ordinariat einzureichen.

Entsprechend der in § 16 der Mustersatzung vorhandenen
Aufsichtsklausel werden für die Erzdiözese Freiburg zu-
sätzliche Aufsichtsrechte zugunsten des SkF-Diözesan-
vereins Freiburg ergänzt. Diese lauten:

„§ 16

(3) Nachstehende Entscheidungen des Vereins bedürfen
zu ihrer Rechtswirksamkeit im Außenverhältnis der Ge-
nehmigung des SkF-Diözesanvereins Freiburg e. V.:

a) Einrichtung von Planstellen,

b) Anstellung und Kündigung der Geschäftsführerin/
des Geschäftsführers,

c) Übernahme von Bürgschaften von mehr als 20.000,00 €,

d) Übernahme und Hingabe von Darlehen von mehr als
20.000,00 €,

e) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten.“

Satzungen von SkF-Ortsvereinen in der Erzdiözese
Freiburg müssen diese Ergänzungsklausel enthalten,
damit sie genehmigt werden können.

Nr. 135

Neuer Theologischer Kurs in der Region
Ortenau im Oktober

Am 10. Oktober 2009 wird ein neuer Theologischer Kurs
(Dauer 2 ½ Jahre) beginnen. Dieser Kurs bietet Ihnen die
Möglichkeit, Ihr religiöses und theologisches Grundwissen
zu erweitern und sich über aktuelle Entwicklungen in
Religion und Kirche, Gemeinde und Gesellschaft zu in-
formieren. Der Kurs regt zur Auseinandersetzung und
Aneignung zentraler Aussagen und Symbole der Bibel und
der Glaubenstradition der Kirche in ökumenischer Offen-
heit an. Er trägt dazu bei, persönliche und gesellschaftli-
che Entwicklungen und Krisen aus dem Glauben heraus
zu verstehen und zu gestalten. Die im Kurs geförderte
Kompetenz qualifiziert für eine reflektierende Mitarbeit
in Gemeinde und Kirche und unterstützt die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, ihre Verantwortung als Glau-
bende in ihrem gesellschaftlichen Umfeld wahrzunehmen.

Der Theologische Kurs wird durchgeführt vom Institut
für Pastorale Bildung in Zusammenarbeit mit der Ka-
tholischen Regionalstelle Ortenau und den Dekanaten
Acher-Renchtal, Lahr und Offenburg-Kinzigtal.

Der Theologische Kurs ist ein Baustein zur berufsbe-
gleitenden Ausbildung zur Gemeindereferentin/zum
Gemeindereferenten und zum Ständigen Diakon.

Teilnehmerkreis: Erwachsene, die Wissen und Glauben
erweitern und vertiefen wollen

Ort: Pfarrzentrum Offenburg-Weingarten,
Franz-Schmidt-Straße, 77654 Zell-
Weierbach

Kosten: 210,00 € + Bücher

Anmeldungen umgehend an das Institut für Pastorale
Bildung, Theologische Weiterbildung, Habsburgerstr. 107,
79104 Freiburg, Tel.: (07 61) 1 20 40 - 2 60, Fax: (07 61)
1 20 40 - 52 60, theologische-weiterbildung@ipb-freiburg.de.

Erlasse des Ordinariates

Mitteilungen
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Nr. 136

Journalistische Ausbildung für Theologinnen
und Theologen

Zum Ausbildungsprogramm des Instituts zur Förderung
publizistischen Nachwuchses (ifp) in München gehören
seit über 30 Jahren Medienkurse für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen. Sie richten sich an
Theologinnen und Theologen, Priester, Diakone, Ordens-
leute sowie Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten.
Das Programm umfasst vier einwöchige Seminare in den
Bereichen Presse, Hörfunk, Fernsehen und Öffentlich-
keitsarbeit. Die Kosten betragen pro Seminar und Teil-
nehmer einschließlich Vollpension 510,00 €. Reisekosten
müssen selbst getragen werden.

Seminar I / Presse 22. bis 27.11.2009
Seminar II / Hörfunk 22. bis 26.02.2010
Seminar III / Fernsehen 11. bis 15.10.2010
Seminar IV / Öffentlichkeitsarbeit Januar 2011

Ziel des Kurses ist das Kennenlernen bedeutender publi-
zistischer Praxisfelder der Kirche sowie die Einführung
in entsprechende Arbeitstechniken. Dazu gehört ein si-
cherer Umgang mit den wichtigsten journalistischen
Grundformen (Meldung, Bericht, Kommentar, Interview
etc.), die im Kurs systematisch erlernt und angewendet
werden.  Sprech- und Präsentationsübungen für Beiträge
im Radio und Fernsehen sind fester Bestandteil der Semi-
narreihe. Die Ausbildungsinhalte und Arbeitsmethoden
zielen auf den Erwerb von Kernkompetenzen in Medien-
pastoral und werteorientierter PR. Der Gesamtkurs leitet
der Theologe und Journalist Ludger Verst.

Teilnahmebedingungen: Von den Teilnehmenden wird
ein abgeschlossenes Theologiestudium und dezidiertes In-
teresse an professioneller Medienarbeit erwartet. Die Teil-
nahme an einzelnen Seminareinheiten ist nicht möglich.

Anmeldungen bitte schriftlich bis zum 1. Oktober 2009
(mit Tätigkeitsüberblick, Personalbogen, Passbild) an:
Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses (ifp),
Frau Jenny Frach, Kapuzinerstr. 38, 80469 München,
frach@ifp-kma.de, www.ifp-kma.de.
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Essener Adventskalender 2009

Zum 32. Mal erscheint der Essener Adventskalender
„Wir sagen euch an: Advent”. In diesem Jahr lautet das
Motto: „Advents-Gesichter“.

Der M & N Veeser Verlag, Waldkirch, übernimmt auch
in diesem Jahr wieder den Vertrieb in der Erzdiözese
Freiburg. Bestellungen bitte an: M & N Veeser Verlag,
Postfach 4 48, 79178 Waldkirch, Tel.: (0 76 81) 75 01,
veeser.verlag@t-online.de.

Dauerauftragskunden erhielten bereits eine Auftragsbe-
stätigung. In der Sammelsendung des Erzb. Seelsorge-
amtes vom September lag ein farbiges Angebotsblatt mit
der Themenübersicht. Informationen finden Sie auch
unter www.essener-adventskalender.de.
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Todesanzeige

Die langjährige Schulbeauftragte für Grund-, Haupt- und
Realschulen im Dekanat Breisach-Neuenburg, Frau Real-
schullehrerin Claudia Kotterer, ist am 2. September 2009
verstorben. Wir bewahren sie in dankbarer Erinnerung und
gedenken ihrer im Gebet.

Personalmeldung


